
Bündnis 90/Die Grünen 
im Stadtbezirksrat Linden-Limmer 
 
 
 

 
 
 
Antrag gem. § 10 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt Hannover in die 
nächste Sitzung des Bezirksrates 
 

Ertüchtigung der Radwegeverbindung von Linden nach Ricklingen –  
Streckenabschnitt zwischen Ricklingerstraße/Deisterstraße und Fischerhof 
 
Der Bezirksrat beschließt: 
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für eine Radwegeverbindung von Linden nach 
Ricklingen für den Streckenabschnitt zwischen Deisterstraße/Ricklinger Straße und Fischerhof 
zu entwickeln und umzusetzen. Die Ricklingerstraße wird zu diesem Zweck zur Fahrradstraße 
ausgebaut. 
Die im Anhang 1 vorgeschlagenen Verbesserungsmaßnahmen sind vorzunehmen. 
Die Radwegeverbindung erhält eine ausreichende Beschilderung zur Orientierung für 
Ortsunkundige (sogenannte Wegemarkierungen für die Fahrradregion). 
Anhang 2 zeigt den Streckenverlauf. 
Die Verbindung ist nach den in Anhang 3 aufgeführten Empfehlungen des ADFC für Velorouten 
auszuarbeiten. 
 
Begründung: 
Die Verbindung zwischen Linden und Ricklingen stellt historisch eine wichtige Wegeführung 
dar. Heute entwickelt sich vor allem der Radverkehr zwischen beiden Stadtteilen. Eine 
wesentliche Fahrradtangente bildet die Verbindung zwischen Schwarzer Bär über die Ricklinger 
Straße und Fischerhof nach Ricklingen. 
Die Ricklinger Straße ist eine lange Nebenstraße, die zügig passierbar ist und nur durch eine 
Ampelkreuzung am Allerweg unterbrochen wird. Sie eignet sich daher besonders für die 
Einrichtung einer Fahrradstraße. 
Die Verbindung wird auch als Schulweg zur Humboldtschule Linden und als Einkaufsweg zum 
E-Markt Ricklingen genutzt. 
 
 

Dr. Daniel Gardemin 
Fraktionsvorsitzender Bündnis90/Die Grünen 
Stadtbezirksrat Linden-Limmer 

An den Stadtbezirksrat Linden/Limmer 

– über den Bezirksbürgermeister und über den 
Fachbereich Zentrale Dienste Bereich Rats- und 
Bezirksratsangelegenheiten OE 18.62.10 – 
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Anhang 1 
 
Verbesserungsmaßnahmen Radverbindung zwischen Deisterstraße, Ricklingerstraße und 
Fischerhof 
 
Maßnahmen im Allgemeinen: 

- Ricklinger Straße wird ab Hausnummer 16 bis zum Fischerhof Fahrradstraße 
- Beschilderung der Strecke für Ortsunkundige 

 
Maßnahmen im Besonderen: 
 
1.) Radwege nördliche Ricklingerstraße 
Die Ricklingerstraße südlich der Deisterstraße weist bislang keine Radwege auf. Für eine 
sichere Anbindung an die Radwege am Schwarzen Bären sind zwischen den 
Radverkehrsanlagen Schwarzer Bär/Deisterstraße und Ricklingerstraße Nr. 16 stadteinwärts 
und stadtauswärts gesicherte Radverkehrsanlagen, sog. ‚Protected Bikelanes’, herzustellen. 
Auf Höhe Ricklingerstraße 16 ist eine farblich rot hervorgehobene und ggf. mit Verkehrsinsel 
versehene sichere Rad- und Fußquerung einzurichten. 
 

 
In der nördlichen Ricklingerstraße fehlen Fahrradwege 
 
2.) Verbesserung Kreuzungsbereich Allerweg 
Die kombinierte Fußgänger-/Fahrradampel über den Allerweg steht derzeit versetzt zur 
Straßenquerung Ricklingerstraße. Eine zügige Querung wird dadurch erschwert. Durch eine 
Weitung der Überführung mit farblicher Straßenmarkierung rot oder einer Umsetzung der 
Ampelanlage soll die Ampelquerung verbessert werden. Mittels zweier Induktionsschleifen soll 
das Ampelsignal an die Fahrradstraße gekoppelt werden (Modell Lange Laube).  
 

 
Die Ampelanlage steht am Allerweg zu weit ostwärts 
 
3.) Erneuerung Straßenbelag südliche Ricklinger Straße 
Der in die Jahre gekommene Straßenbelag in Kopfsteinpflasterausführung zwischen 
Humboldtschule und Fischerhof ist aus Sicherheitsgründen und für die zügigere Durchwegung 
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zu erneuern. Teilweise vorhandene aber aus der Nutzungspflicht genommene Radwege sind 
sichtbar den Fußgängerverkehrsanlagen zuzuschlagen. 
 

 
Alter Straßenbelag Ricklinger Straße 
 
4.) Sicherung Kreuzungsbereich Fischerhof und Vorfahrtsberechtigung Radverkehr 
Die Überquerung des Fischerhofes wird als Vorfahrtsberechtigung für den Radverkehr 
ausgewiesen. 
Im Kreuzungsbereich der Straße Fischerhof ist die Verkehrsinsel entweder neu auszurichten, so 
dass sie alle Verkehrsteilnehmer fassen kann, ggf. auch Lastenräder etc., oder sie wird zu 
Gunsten einer sicheren Überwegung entfernt. Der gesamte Querungsbereich ist bspw. mit 
einem dreieckigen roten Straßenbelag und Bords zu sichern (ähnlich der 
Überquerungsmaßnahme am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg, Höhe Lodemannbrücke), so dass 
die Ricklingerstraße als Fahrradstraße und die Fahrradverbindung zum Göttinger Hof sowie die 
wichtige Fahrradverbindung zur Ritter-Brüning-Straße sicher zu erreichen sind. Der Fischerhof 
ist aus Sicherheitsgründen als Tempo-30-Zone auszuweisen. Weitere Verkehrsberuhigungen 
sind zu erarbeiten, da Schleichverkehr und Lieferverkehr den Fischerhof stark frequentieren. 
 

 
Die Verkehrsinsel Fischerhof hat für den Radverkehr den Charakter einer Barriere 
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Anhang 2 
 
Streckenverlauf Radverbindung zwischen Deisterstraße, Ricklingerstraße und Fischerhof 
 
rote Markierung = farblich hervorgehobener Straßenbelag 
Fahrradsymbol = Fahrradstraße 
 

 
Deisterstraße bis Allerweg 
 

 
Allerweg bis Humboldtschule 
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Humboldtschule bis Bezirksgrenze Linden/Ricklingen 
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Anhang 3 

 

Empfehlungen des ADFC für Velorouten 
www.adfc-hannover.de/wp-content/uploads/dlm_uploads/160501-Velorouten_H_web.pdf 

 

 Die Routen werden so bemessen, dass sie den angestrebten Radverkehrsanteil von mehr als 25 
Prozent aufnehmen können. Sie sind für unterschiedliche Radverkehre geeignet. Zehnjährige 
Kinder können dort unterwegs sein ebenso wie schnelle RadfahrerInnen mit 20 bis 30 km/h.  

 
 Die Routen sind auf der ganzen Länge einheitlich gestaltet und eindeutig als solche erkennbar.  

 
 Die Radrouten sind für beide Richtungen einzurichten.  

 
 Die Routen sind ausreichend beleuchtet (objektive und subjektive Sicherheit).  

 
 Die Routen werden in erster Priorität gereinigt und von Schnee geräumt.  

 
 Die Routen haben durchgängig eine sehr hohe Oberflächenqualität gemäß der jeweiligen 

technischen Möglichkeiten. Dafür wird ein glatter Belag bevorzugt, der sich durch einen geringen 
Rollwiderstand auszeichnet.  

 
 Die Routen haben durchgängig eine ausreichende Breite, die auch die neuen Radverkehre 

berücksichtigt (Lastenräder, Anhänger). Überholen muss entspannt  
 möglich sein, damit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Radverkehre Rechnung 

getragen wird. Wir schlagen eine Mindestbreite von grundsätzlich 2,50 m pro Richtung vor.  
 

 Auf den Routen sind die Ampeln so zu schalten, dass der Radverkehr bevorrechtigt ist, 
Bedarfsanforderungen sind für den Radverkehr grundsätzlich zu vermeiden.  

 
 Grüne Welle ist grundsätzlich für Tempo 20 einzurichten. 

 
 Kreuzungen sind baulich so zu gestalten, dass der Radverkehr sicher unterwegs ist. Sehr gute 

Sichtbarkeit des Radverkehrs und eine Entschleunigung des abbiegenden Autoverkehrs bzw. 
getrennte Ampelschaltungen sind dabei entscheidende Faktoren. Außerdem ist darauf zu achten, 
dass RadfahrerInnen die Kreuzung in alle Richtungen innerhalb einer Ampelphase queren 
können. Der Verkehr auf den Velorouten hat grundsätzlich Vorrang. 

 
 Dabei sind die Routen entlang untergeordneter Straßen eben zu führen ohne Niveauwechsel 

oder Bordsteinkante. 
 

 Um sowohl eine objektive als auch eine subjektive Sicherheit zu schaffen, laufen die Radrouten 
bei einer allgemeinen Verkehrsgeschwindigkeit von 50 km/h und an allen Kreuzungen als eigene 
Spuren und sind baulich vom Autoverkehr getrennt. Bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
30 km/h ist eine bauliche Trennung nicht nötig. Nach Möglichkeit werden die Radrouten als 
Fahrradstraßen ausgewiesen. Die Radrouten werden außerdem deutlich vom Fußweg getrennt. 

h522937
Textfeld
zu Drucks. Nr. 15-0141/2018




